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Sehr geehrte Damen und Herren, 

basierend auf den Informationen aus der alten Anwendung zum Energieeffizienzgesetz wurde 

Ihr Unternehmen als mögliches verpflichtetes Unternehmen identifiziert. Wir möchten Sie 

darauf aufmerksam machen, dass alle Unternehmen, die in den Anwendungsbereich von § 41 

Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG), BGBl. I Nr. 72/2014 idF BGBl. I Nr. 59/2023, fallen, dies 

bis 30. November 2023 über das Online-Formular  

Bekanntgabe der Verpflichtung als großes Unternehmen – Energieeffizienz-Monitoringstelle 

(energieeffizienzmonitoring.at)  

zu melden haben. In den Anwendungsbereich fallen Unternehmen, die für sich oder in Summe 

über alle gemäß § 41 EEffG konzernweise zusammengerechneten Unternehmensteile die 

Schwellenwerte zum mittleren Unternehmen überschreiten. Dies ist der Fall, wenn die 

Schwellenwerte zur Beschäftigung (mehr als 249 Personen) oder zur Wirtschaftsleistung 

(Umsätze > 50 Mio. Euro und Bilanzsumme > 43 Mio. Euro) im Vorjahr überschritten wurden. 

Die Meldung ist auch von Unternehmen vorzunehmen, die bereits im Jahr 2020 zur 

Durchführung von Energieaudits bzw. Einführung von Managementsystemen verpflichtet 

waren. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Energieeffizienz-Monitoringstelle 

(energieeffizienzmonitoring.at) sowie im Bereich Häufige Fragen (FAQ) – Energieeffizienz-

Monitoringstelle (energieeffizienzmonitoring.at) auf dieser. 

Hinweis: Die Verwendung der Daten aus der alten Anwendung zum Energieeffizienzgesetz für 

diese einmalige Aussendung basiert auf den Übergangsbestimmungen gemäß § 75 Abs. 5 

EEffG. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Team der Monitoringstelle 

Ökoenergie und Energieeffizienz 
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Firma: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 

Sitz: 1010 Wien, Rudolfsplatz 13A; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

Diese Nachricht und allfällige angehängte Dokumente sind vertraulich und nur für den/die Adressaten bestimmt. Sollten Sie 

nicht der beabsichtigte Adressat sein, ist jede Offenlegung, Weiterleitung oder sonstige Verwendung dieser Information nicht 

gestattet. In diesem Fall bitten wir, den Absender zu verständigen und die Informationen zu vernichten. Für Übermittlungsfehler 

oder sonstige Fehler bei der Übermittlung besteht keine Haftung. 

 

 


